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HINWEISE, KENNZEICHNUNGEN, NACHRICHTLICHE
ÜBERNAHMEN

- 5. Änderung/Erweiterung

Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat am .................. gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung dieses
Bebauungsplanes beschlossen.

Ladbergen den, ..................

......................... .........................
Bürgermeister Schriftführer

Dieser Plan einschließlich Begründung hat gemäß § 3 Abs. 2 BauGB laut Bekanntmachung in der Zeit
vom .................. bis einschließlich .................. öffentlich ausgelegen.

Ladbergen den, ..................

.........................
Bürgermeister

Dieser Bebauungsplan wurde vom Rat der Gemeinde Ladbergen am .................. gemäß § 10 Abs. 1
BauGB als Satzung beschlossen.

Ladbergen, den ..................

.........................
Bürgermeister Schriftführer

Mit der ortsüblichen Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am .................. ist dieser
Bebauungsplan rechtsverbindlich geworden.

Ladbergen, ..................

.........................
Bürgermeister

Es wird bescheinigt, dass die Kartengrundlage mit der Darstellung des Liegenschaftskatasters zum
Stichtag vom 02.08.2021 übereinstimmt und die Feststellung der Planung geometrisch eindeutig ist.

Unterschrift

....................................   

Osnabrück, 21.10.2022
Proj. Nr. 14 060 011
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Entwurf

Gebäude Katasterbestand

5. Änderung/Erweiterung

1. Änderung 2. Änderung/Erweiterung 1. vereinfachte Änderung

1. Die gemäß § 9 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind in den
Industriegebieten grundsätzlich unzulässig.
(§ 1 Abs. 6 BauNVO)

2. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Einzelhandelsbetriebe generell unzulässig.
Ausnahmsweise können zugelassen werden: An den Endverbraucher gerichtete Verkaufsstellen
von in diesem Gebiet ansässigen Handwerksbetrieben, produzierenden und verarbeitenden
Gewerbebetrieben, wenn eine unmittelbare räumliche Zuordnung zum Hauptbetrieb, die
Errichtung im betrieblich- funktionalem Zusammenhang und eine deutlich flächenmäßige
Unterordnung zum Hauptbetrieb gegeben sind. Diese sind auch nur zulässig, sofern die Grenze
zur Großflächigkeit im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO nicht überschritten wird. Zulässig sind
auch nur Verkaufsstellen, die überwiegend selbst hergestellte Waren veräußern sowie im Falle
des Handwerksbetriebes solche Waren, die der Kunde des jeweiligen Handwerks als branchen-
übliches Zubehör betrachtet und im Zusammenhang mit der erbrachten Dienstleistung steht.
Eine solche Verkaufsstelle ist als Fabrik- oder Werksverkauf bzw. als Handwerksbetrieb mit
Zubehörhandel zu beantragen.
(§ 9 i. V. m. § 1 Abs. 5 BauNVO)

3. Die Gebäude sind mit seitlichem Grenzabstand  zu errichten. Eine Überschreitung der in § 22
Abs. 2 BauNVO genannten Länge von 50 m ist bis zu maximal 120 m Länge zulässig.
(§ 22 Abs. 4 BauNVO)

4. Garagen und Nebenanlagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.
Davon abweichend sind die der Versorgung des Baugebietes mit Elektrizität, Gas, Wärme und
Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser dienenden Nebenanlagen innerhalb der
Planzgebotsstreifen ausnahmsweise zulässig. Sie sind derart einzugrünen, dass sie nicht weithin
sichtbar sind. Die entfallende Pflanzung ist in Verbindung mit dem Pflanzstreifen an anderer
Stelle in gleichem Umfang zu ergänzen.
(§ 12 Abs. 6 und § 14 Abs. 2 BauNV i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

5. Bei Inanspruchnahme der Grundstücke für die im Bebauungsplan festgesetzte Nutzung ist auf
den zugehörigen "Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen" eine geschlossene Bepflanzung (Pflanzstand: 1 m x 1 m) mit standortgerechten
heimischen Laubgehölzen (mindestens 5 unterschiedlichen Arten, mit jeweils mindestens 10%
Anteil, gruppenweise) herzustellen und dauerhaft zu erhalten. Für erforderliche Grundstücks-
zufahrten ist ausnahmsweise eine Unterbrechung des Pflanzstreifens zulässig, wenn dieser an
anderer Stelle in gleichem Umfang verbreitert wird.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

6. Pkw-Stellplatzanlagen gemäß § 51 BauO NRW mit mehr als 3 Stellplätzen sind mit mindestens
1 großkronigen Laubbaum je 4 Stellplätze gleichmäßig zu bepflanzen (Größe der Baumscheibe:
mindestens 4 m²). Durch geeignete Maßnahmen (z. B. Freihalten der Baumscheibe, Schutzgitter
etc.) sind diese Bäume vor Beeinträchtigungen zu schützen.

7. Grundstückseinfriedungen sind durch Laubgehölze oder mit Rankpflanzen zu begrünen. Die nur
als Zäune oder Hecken zulässigen Einfriedungen dürfen zu öffentlichen Verkehrsflächen maximal
1,8 m Höhe aufweisen. Sie sind an der Innenseite der Pflanzgebotsstreifen zu errichten.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB i. V. m. § 89 Abs. 1 Nr. 5 BauO NRW)

8. Anfallendes unbelastetes Niederschlagswasser (z. B. der Dachflächen) ist zu versickern.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB i. V. m. § 44 LWG)

9. Betriebsbereiche gemäß § 3 Abs. 5a BlmSchG bzw. Anlagen, in denen entsprechende Mengen
gefährlicher Stoffe eingesetzt werden und die aufgrund dessen unter den Geltungsbereich der
12. BImSchV (Störfallverordnung) fallen, sind unzulässig.
(§ 1 Abs. 9 i. V. m. § 9 Abs. 1 BauNVO)

10. In dem mit „W“ gekennzeichneten Bereich zwischen Saerbecker Straße und „Flächen für Wald“
ist ein Wall mit Kronenhöhe 50,5 m. ü. NHN als Abschirmung zur freien Landschaft anzulegen
und gemäß Festsetzung Nr. 5 zu bepflanzen.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 u. 25a BauGB)

11. Die Dächer von Gebäuden sind auf mindestens 70 % ihrer Fläche mit Anlagen die zur Erzeugung
regenerativer Energien (z.B. Photovoltaik, Solarthermie) dienen zu versehen. Ausnahmsweise
kann dieser Anteil reduziert werden, wenn dies aufgrund des Platzbedarfes technischer Anlagen
notwendig ist.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB)

12. Die Dächer von Gebäuden, die nicht ausschließlich Verwaltungs- und Bürotätigkeiten dienen,
sind auf mindestens 50 % ihrer Fläche mit einer durchwurzelbaren Substratschicht von
mindestens 8 cm Höhe zu begrünen. Eine Kombination von Gründach und Anlagen zur
Gewinnung regenerativer Energien (z.B. Photovoltaik, Solarthermie) ist zulässig.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

13. Die Dächer von Verwaltungs- und Bürogebäuden sind auf 100 % ihrer Fläche mit einer
durchwurzelbaren Substratschicht von mindestens 8 cm Höhe zu begrünen. Ausgenommen sind
Bereiche, die als untergeordnete technische Einrichtungen (wie Lichtkuppeln, Lüftungsschächte,
Kühlelemente, Schornsteine) keine Begrünung ermöglichen. Eine Kombination von Gründach und
Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energien (z.B. Photovoltaik, Solarthermie) ist zulässig.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

1. Der Planung zugrunde liegende rechtliche Regelwerke (z. B. DIN-Normen, VDI-Richtlinien)
können im Zusammenhang mit der Einsichtnahme in die Verfahrensunterlagen bei der
Verwaltung eingesehen werden.

2. Mit Erteilung der Baugenehmigung ist durch entsprechende Auflagen sicherzustellen, dass im
Plan festgesetzte Pflanzgebote innerhalb eines Jahres nach Inanspruchnahme der Grundstücke
für die im Bebauungsplan festgesetzte Nutzung verwirklicht werden. Die Standorte für die
Neuanpflanzungen sind im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen.

3. Der LWL-Archäologie für Westfalen - Außenstelle Münster (Tel. 0251/591-8911) oder der Stadt
als Untere Denkmalbehörde sind Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, aber auch
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Fossilien)
unverzüglich zu melden. Ihre Lage im Gelände darf nicht verändert werden (§§ 16 und 17 DSchG
NRW). Der LWL-Archäologie für Westfalen oder ihren Beauftragten ist das Betreten des
betroffenen Grundstücks zu gestatten, um ggf. archäologische Untersuchungen durchführen zu
können (§ 26 (2) DSchG NRW). Die dafür benötigten Flächen sind für die Dauer der
Untersuchungen freizuhalten.

4. Wenn sich bei Tiefbauarbeiten etc. der Verdacht auf Kampfmittelvorkommen ergibt, ist die Arbeit
sofort einzustellen und der Staatliche Kampfmittelräumdienst zu verständigen.

5. Eine Baufeldräumung muss, sofern keine ökologische Baubegleitung erfolgt, aus
artenschutzrechtlichen Gründen in der Zeit vom 01.08. bis 28.02. erfolgen.

6. Erforderliche Betriebsflächenbeleuchtungen sollen aus artenschutzrechtlichen Gründen derart
angebracht werden, dass Gehölzrandbereiche nicht angestrahlt werden und der maximale
UV-Lichtanteil 0,02% nicht überschreitet.

7. Bei der Überschreitung einer Kranhöhe von 74,0 m ü.NHN ist die Zustimmung der
Luftfahrtbehörde erforderlich. Dies gilt auch für den Aufbau und die Benutzung von Baugeräten
o. ä. während der Bauzeit.

8. Bei Starkregenereignissen sind Überflutungen von Teilen des Grundstückes zu erwarten. Dies
sollte bei der Planung von Entwässerungseinrichtungen beachtet werden.

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen unterirdisch
(W= Fernwasserleitung)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

6
I

Beratung  •  Planung  •  Bauleitung

Am Tie 1
49086 Osnabrück

E-Mail: osnabrueck@pbh.org

Telefon
Telefax

Internet: www.pbh.org

(0541) 1819 - 0
(0541) 1819 - 111

FESTSETZUNGEN gemäß Planzeichenverordnung

(gemäß § 9 Abs. 1 bis 7 BauGB und BauNVO in Verbindung mit § 9a BauGB)

Textliche Festsetzungen  (gemäß § 9 BauGB und BauNVO) 

FESTSETZUNGEN RECHTSGRUNDLAGEN

VERFAHRENSVERMERKE

Kartenunterlage: Amtliche Basiskarte (Schwarz-Weiß) Land NRW (2021)
Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/zero-2-0)Kartenunterlage: Digitale Liegenschaftskarte

Land NRW / Vermessungs- und Katasteramt Kreis Steinfurt (2022)
Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/zero-2-0)

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

Industriegebiete
(§ 9 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

GI

0,8

9,0 Baumassenzahl
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Gebäudehöhe in Meter über NHN (Normalhöhennull) - maximal
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)GH

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Flächen für Wald
(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB)

Flächen für die Landwirtschaft und Wald
(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB) Grenze benachbarter Bauleitpläne

Kennzeichnung des Geltungsbereiches der 5. Änderung

1. Werbeanlagen sind ausschließlich an der Stätte der Leistungen zulässig. Auf dem Grundstück
sind sie nur unterhalb der Trauflinie bis zu einer Höhe von maximal 1,0 m bei Schriftzügen
gestattet; Firmenembleme sind bis zu 1,5 m Höhe und Breite zulässig. Wechsellichtanlagen sind
unzulässig. Eine Beleuchtung von Werbeanlagen ist in der Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr nicht
zulässig.
(§ 89 Abs. 1 Nr. 2 BauO NRW)

2. Unbebaute Grundstücksflächen sind wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und
(standortgerecht) zu begrünen oder zu bepflanzen. Gärtnerisch gestaltete Bereiche im Abstand
von bis zu 10 m zu öffentlichen Verkehrsflächen sind ohne eine Anlegung von sogenannten
Steingärten (großflächige Verwendung von Kies, Kieseln, Schotter, Steinen etc.) und mit einer
weitgehenden Bodenbedeckung durch Pflanzen zu gestalten.
(§ 89 Abs. 1 Nr. 2 BauO NRW)

Textliche Festsetzungen  (gemäß § 89 BauO NRW) 

FESTSETZUNGEN

Grundlagen des Bebauungsplanes sind:

· Die §§ 1 Abs. 3 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634)  in der zuletzt geänderten Fassung

· In Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 17.12.2009 (GV. NRW. S. 950) in der zuletzt geänderten Fassung

· Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) in der zuletzt geänderten
Fassung

· Die Planzeichenverordnung in der Neufassung vom 18.12.1990 (BGBl. I, 1991, S. 58) in der zuletzt
geänderten Fassung

· Die Landesbauordnung (BauO NRW 2018) in der Fassung vom 21.07.2018 (GV. NRW. S. 411 bis 458), in
der zuletzt geänderten Fassung

Flurgrenze

Flurstücksgrenze (vermarkt / unvermarkt)

WallheckeW
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